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Sehr geehrter Herr Stadtrat, 

 

meine Frage bezieht sich auf die von Ihnen geplanten Reformen der Sozialcard: 

Die Sozialcard wurde ursprünglich eingeführt, um bestehende Sozialleistungen zusammenzufassen und diese 

ohne bürokratische Hürden allen anspruchsberechtigten Personen zugänglich zu machen. Durch die von Ihnen 

geplanten Reformen müssten jedoch Leistungen wie der Heizkostenzuschuss und die Weihnachtsbeihilfe wieder 

separat beantragt werden. Sie begründen dies damit, dass Personen, die eine vergünstigte Öffi-Karte benötigen, 

nicht zwangsläufig einen Heizkostenzuschuss brauchen. 

 

Die Einkommensobergrenze für die Beantragung der Sozialcard liegt knapp über der Mindestsicherung. 

Deswegen nehme ich an, dass alle anspruchsberechtigten Personen sowohl eine günstigere Öffi-Karte als auch 

einen Heizkostenzuschuss bitter nötig haben. Auch die Weihnachtsbeihilfe ermöglicht vielen Menschen erst den 

Kauf von Geschenken oder die Zubereitung eines Festmahls. 

 

Ich befürchte, dass manche Menschen nicht um die Beihilfen ansuchen werden, obwohl sie diese brauchen 

würden. Aus meiner Tätigkeit im Sozialbereich kenne ich viele Menschen, die das Gefühl,  „Bittsteller“ zu sein, 

die Scham, auf Beihilfen angewiesen zu sein, sehr belastet. Abhängig von der jeweiligen Lebenssituation – 

beispielweise wegen eines behinderten Kindes – bestimmen manchmal unzählige Behördengänge den Alltag, 

was eine sehr zermürbende Wirkung haben kann. Es liegt auch in der Verantwortung der öffentlichen Hand, 

diesen Menschen das Gefühl zu geben, eben keine Bittsteller, sondern geschätzte BürgerInnen unserer 

Gesellschaft zu sein. 

 

Daher richte ich folgende Frage an Sie: 

 

Welche Fakten und Annahmen stehen hinter ihren Plänen, die Errungenschaften der Sozialcard, 

die armutsbetroffenen und armutsgefährdeten GrazerInnen den unbürokratischen Zugang zu 

wichtigen sozialen Leistungen ermöglicht, rückgängig zu machen? 

 


